
Reinhard Lindenberg      Ohrel, 13. 6. 2019 
Windershusen 3 
27446 Ohrel 
 
Im Auftrag  
des Fraktionsvorsitzenden der WFB 
Herrn Bernd Petersen 
 
 
An den 
Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
Herrn Kreistagsvorsitzenden Heiner Ehlen 
Herrn Landrat Hermann Luttmann 
 
Kreishaus  
Rotenburg (Wümme) 
 
per Mail an: ehlen-kalbe@t-online.de, hermann.luttmann@lk-row.de 
 
 
Hinweis: Der Mailtext ist inhaltsgleich als PDF angehängt. 
 
 
Antrag an den Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Sitzung am 27. 6. 
2019 mit der Bitte um die Aufnahme eines entsprechenden Tagesordnungspunkts in 
den öffentlichen Teil der Sitzung (Antragstext s.u.). 
 
Gleichzeitig wird der Herr Landrat freundlich gebeten, mitzuteilen, ob diesem Antrag 
formale oder rechtliche Gründe entgegenstehen und, bei Vorliegen derselben, diese 
dem Antragsteller mitzuteilen, so dass ihm Gelegenheit bleibt, den Antrag nachzu-
bessern. 
 
Vielen Dank 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
 

 
 



Antragstext: 
 
 
 
Rücktritt vom Kaufvertrag mit der Firma Kriete Kaltrecycling GmbH v. 29. 1. 2010 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat am 18. 12. 2009 im öffentlichen Teil seiner 
Sitzung beschlossen, Flächen an die Firma Kriete Kaltrecycling GmbH zu verkaufen. 
Der Kaufvertrag ist am 29. 1. 2010 unter Einbeziehung eines beiderseitigen Rück-
trittsrechts geschlossen worden. Dieses Rücktrittsrecht bezieht sich auf das Vorlie-
gen einer Genehmigung zum 28. 1. 2015. Zu diesem Tag ist ein Planfeststellungsbe-
schluss ergangen, der letztinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht am 24. 7. 2017 
als rechtswidrig und nichtvollziehbar festgestellt wurde. 
 
Kürzlich wurde die Kanzlei Graf v. Westphalen aus Hamburg beauftragt, zu überprü-
fen, ob für den Landkreis Rotenburg (Wümme) ein Rücktrittsrecht auf Grundlage des 
o.g. Kaufvertrags bestehe. Am 13. 5. 2019 ist dem Landkreis die gutachterliche Stel-
lungnahme zugegangen. Die Kanzlei kommt darin zu dem Ergebnis, dass mit guten 
Argumenten zu vertreten ist, dass dem Landkreis ein Rücktrittsrecht nach § 12 GKV 
zusteht und dass dieses auch noch durchsetzbar ist. 
 
 
Antrag: 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) tritt vom Kaufvertrag mit der Firma Kriete Kaltre-
cycling GmbH v. 29. 1. 2010 zurück. Er beauftragt die Kanzlei Graf v. Westphalen, 
ihn in der Durchführung und Durchsetzung des Rücktritts zu vertreten und umgehend 
die dazu erforderlichen Schritte vorzunehmen. 
 
 


